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K-!-K ^ mspr echnümmer SS.
Kreis Westerburg. Telegramm -Adreffe:

Kreisblatt Westerburg.

mit den wöchentlicher, Grati-Z-Beilagen „Illustriertes Familienblatt" und „Landwirtschaftliche Mit-
lunaen" uno oerrag, vee m uci va-i^ tuition abgel,alt pro Ältonat 50 chstg. Durch die chost geliefert pro Quartal 1,75 Äinrl. EinZelne Nummer
“ti - Da das „Kreisblatt" amtliches Organ von 82 Bürgerineistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung. — JnserttonspreiS: Die vier-(rsoirrroiso nh<>v hprprt mir 15 ‘»Hfrr

Nwurde r, icheint wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags,
i jungen" und beträgt̂ der Bezugspreis in der Erpedit

m . . „ , . .
gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg.

Konsorti«
chindustri,
heinprovi « ~
urg ang.

Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenein Kasten ausgehängt, wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.
Redaktion, Druck und Verlag von p . Kaesberger in Mesterdurg.

Ro. 49. Donnerstag , den 26 April 1917. 33 Jahrgang.
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Zonäer Ausgabe.
r. Verbot des Umherlausenlaffens

von Hunden.
Auf Grund des§ 9b des Gesetzes über
Belagerungszustand vom4. Juni 1851

der Fassung des Reichs-Gesetzes vom 11.
czember 1915 bestimme ich im Einverneh-

mit dem Gouverneur der Festung Mainz
den Umfang des Regierungsbezirks Mes¬
st, mit Ausnahme des Kreises Bieden-

M. . -
Es ist verboten, Hunde außerhalb der ge¬

flossenen Ortschaften frei umherlaufen zu
in Irrnt fr*6.?.m Zuwiderhandlungen werden mit Gefäng-

lis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen mil-
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mder Umstände mit Haft oder Geldstrafe
zu 1500 Mk. bestraft.
Nicht unter das Verbot fallen Hunde, die
berechtigter Ausübung der Jagd oder beim

Aten von Viehherden mitgenommen werden.
Frankfurta. M., 14. April 1917.

Stellv. Generalkommando 18. A. K.
Der stellv. kommandierende General.

»Ib 2350(8411. _
Auf die vorstehende Verordnung, die im Interesse der Volks-

Ehrung erlassen und gerade jetzt in der Setzzeit von besonderer
'.chligkeit ist, mache ich besonders aufmerksam.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich um sofortige orts-
»nchr Krkanntmachnng unter besonderem Hinweis auf die

Strafvorschrift.
Die Polizeiorgane sind mit Weisung zu versehen.
Die Königliche Gendarmerie wird ersucht, ihr besonderes

genmerk auf die Befolgung der Verordnung zu richten.
Zuwiderhandlungen sind unnachsichtig zur Bestrafung zu

Wn.
Westerburg , den 25 . April 1917 . Der Kandrot.

erordnung über Arbeitshilfe in der
Land- und Forstwirtschaft.

.Auf Grund des § 9 b des Gesetzes vom 4 . Juni 1851 in
Endung mit dem Reichsgesetze vom 11 . Dezember 1915

ordne ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im Ein¬
vernehmen mit dem Gouverneur — auch für den Befehlsbereich
der Festung Mainz an:

8 1
Männlichen und weiblichen Personen , die in der Land¬

oder Forstwirtschaft beschäftigt sind, ist verboten , ohne schriftliche
Genehmigung der zuständigen Behörde in eine andere als land
oder forstwirtschaftliche Beschäftigung überzutreten.

Ebenso dürfen in Landgemeinden jugendliche Personen , die
in einem Arbeitsverhältnis bisher überhaupt noch nicht gestanden
haben , ohne schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde
eine andere als land - oder forstwirtschaftliche Beschäftigung nicht
annehmen.

Die Genehmigung ist nur zu erteilen , sofern durch Annahme
einer anderen Arbeit das vaterländische Interesse an der Förder¬
ung der landwirtschaftlichen Erzeugung nicht beeinträchtigt wird.

Zuständige Behörde ist der Landrat (Kreisdirektor ) , in
preußischen Stadtkreisen sowie in hessischen Städten mit über
20 000 Einwohnern der Oberbürgermeister.

8 2
Jede männliche oder weibliche Person ist verpflichtet , auf

Aufforderung der zuständigen Behörde iß 3) ihres Wohnsitzes
Bezirk ihrer Wohnsitz - oder Nachbargemeinde gegen dennn

jeweils am Arbeitsorte üblichen Lohn eine ihren Kräften und
Fähigkeiten entsprechende land - oder forstwirtschaftliche Arbeit
insoweit zu übernehmen , als es ohne wesentliche Schädigung
ihrer eigenen Verhältnisse geschehen kann.

§3.
Die Aufforderungen erfolgen durch den Gemeindevorsteher . Sie

dürfen nur ergehen , wenn sie unbedingt erforderlich sind , um den
Ertrag des Bodens , insbesondere die Bestellung der Felder oder
die Einbringung der Ernte sicher zu stellen . Unter dieser Vor¬
aussetzung ist eine Heranziehung auch an Sonntagen zulässig.

§4.
Zeugnisse von Kreis - oder anderen beamteten Aerzten befreien,

soweit sie die Unfähigkeit zu der aufgetragenen Arbeit bescheinigen,
ohne weiteres von der Verpflichtigung zur Arbeitshilfe.

8 5.
Gegen die Verweigerung der Genehmigung ( § 1) sowie

gegen die Heranziehung zur Arbeit und gegen die Höhe der Ent¬
lohnung § 2 steht die Beschwerde zu, die keine aufschiebende Wir¬
kung hat . Ueber die Beschwerde entscheidet endgiltig im Falle
des tz 1 der Regierungspräsident (Ministerium des Inneren in
Darmstadi ) , im Falle des ß 2 der Landrat (Kreisdirektoc ) und,
wenn der Gemeindevorsteher einem Landratsamt (Kreisamt)
uicht untersteht , der Regierungspräsident ( Ministerium des Innern
in Darmstadl ) .

8 6.
Wer dem Verbote des § 1 zuwiderhandelt oder einer auf

Grund des § 2 erlassenen Aufforderung ohne ausreichenden
Grund nicht nachkommt , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr,
beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe
bis zu 1500 Mk . bestraft.

8 7 . „ t
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft

und am 15 . Oktober 1917 außer Kraft.
Frankfurt o Main. 7 April 1917

Stcllvertr . Generalkammando des 18 . Armeekorps.
Der stellv . Kommandierende General:

' Riedel,  Generalleutnant.
Abt . Illb . Tgb .-Nr . 6853,2171.



Di- S -rre« Kürgermeister. welche noch
a) mit der Einsendung der überzähligen und der ab 16 . April

ungültigen Brotmarken (auch für Jugendliche und Schwerarbeiter)
b ) mit der Anzeige über den Empfang der Berfg . vom 10.

April betr . : Jnfttuierung über Brotmarkenabgabe rc
im Rückstände sind , haben die Erledigung sofort vorzunehmen.

Westerbur«, den 20. April 1917.
Der UoestKende des Kreisa«»fch« sse».

so« erst da««, me«« ihr der Territorialdelegirrie
Gi«beruf«ng»mitteil ««g Hai ingehen lasse«.

9 . Die Ausbildung kann in etwa 4 —6 Wochen begi
sodaß dem Einzelnen genügend Zeit zur Regelung seiner
lichen Verhältnisse bleibt.

Die Kriegsamlftelle Fran kfurt », A

An die Heere« Kürgermeistrr de» Kreises.
Bei Einsendung bezrv . Ueberweisung von Geld an die Krew-

kommunalkasse für erhaltenes Mehl oder Kleien ist auf dem Ab¬
schnitt der Postanweisung oder Zahlkarte stets anzugeben , für
welche Lieferung und welchen Empfänger das Geld gGahlt wird.
Im Unterlassungsfälle geht die Sendung auf Ihre Kosten zurück.

Mesterbrreg. den 27. April 1917.
Der Uorsthende de» Kerisa usfchnsse».

Bekanntmachung.^ TW TW ß  "
Vom Bevollmächtigten des Reichskanzlers sind nächst^

Preise für Herbstgemüse in lustdicht verschlossenen BehälliH
festgesetzt worden:

Zarengattung:
Erzeuger.

Höchstpreis:
für die hi Dose

Freiwillige Meldung HilMenstpflichtiger für
den Dienst in der fteiwilligcn Krankenpflege.

1. Die freiwillige Krankenpflege umfaßt die Unterstützung
des staatlichen Kriegssanitätsamtes in der eigentlichen Kranken¬
pflege , in der Krankenbeförderung und bei der Depotverwaltung.
An der Spitze stehen der Kaiserliche Kommissar und Militärin-
spetteur sowie der stellvertretende Militär -Inspekteur der frei¬
willigen Krankenpflege.

Die freiwillige Krankenpflege wird dem Heeressanttätsdienst
eingefügt und von den Militärbehörden verwendet.

2 . Meldungen Hilfsdienstpflichtiger , die nicht mehr wehr¬
pflichtig sind , sind an das Bezirkskommando zu Limburg oder an
den Herrn Territorialdelegierten der freiwilligen Krankenpflege
für die Provinz Hessen -Nassau in Kassel zu richten . '

Territorialdelegierte sind in den Provinzen dre Oberprast-
denten , in Berlin der Polizeipräsident . In den Meldungen ist
anzugeben , ob Hilfsdienstpflichtige bereit sind.

a) für den Etappendienst,
b) für den Heimatdienst oder
c ) für den Etappen -und Heimatdienst und
6) für welche Zeit.

Verpflichtung auf Kriegsdauer erwünscht . Meldungen für
weniger als 6 monatige Dauer bleiben unberücksichtigt.

3 . Tätigkeit Hilfsdienstpflichtiger in der freiwilligen Kran¬
kenpflege kann nur durch Eingliederung in diese Orgamsatwn,
nach vorangegangener ärztlicher Untersuchung , ermöglicht werden.

Schlecht beleumundete Personen haben keine Aussicht auf
Annahme . Beibringung von Leumundszeugnissen bei der Meldung
wird empfohlen . . . _ . ...

4 Die in land - und forstwirtschaftlichen sowie m Kriegs-
wirtschaftsbetrieben bereits tätigen Hilfsdienstpflichtigen können
nicht angenommen werden . Es kommen in Frage:

Pfleger . Träger , Schreiber , Kaufleute , Köche und
solche Personen , die sich, soweit erforderlich , für einen
dieser Zweige für die freiwillige Krankenpflege aus¬
bilden lassen wollen ; Kosten entstehen diesen Personen
dadurch nicht.

5 . Gebührnisse:
A) In der Etappe.

Von dem Tage der Annahme durch der, Territorialdegier-
ten zwecks Eingliederung in die freiwillige Krankenpflege , also
« « dt während der Ausbildungszeit , die nach der Dienstvorschrift
für die freiwillige Krankenpflege zuständige Löhnung , die etwa
derjenigen der verschiedenen Dienstgrade des llnterossizier - und
Mannschastsstandes entspricht (28 , 40 M . bis 63 M . monatlich ) ;
außerdem freie Bekleidung und Ausrüstung , freie Beköstigung
und Unterkunft oder die Geldvergütung für diese nach den beste¬
henden Bestimmungen , freie ärtzliche Behandlung . Kur - und Hei -
mittel freie Wäschereinigung , Versorgung nach dem Maimschast-
versorgungsgesetz Marschgebührnissc bei der Einberufung und
Entlassung , Familienunlerstützung , freie Elsenbahlifahrt bei ge¬
wöhnlichen Urlaubsreisen , unter Fortbezug der Gebührnlsse,
Schulgeldbeihilfen . ^ ■

Die scheinbar geringe Löhnung eines straukenpflegers er¬
fahrt durch die vorangegebenen weiteren Gebührnisse eine sehr
wesentliche Erhöhung sodaß daß Gesamteinkommen . wenn über¬
haupt , so doch nur unwesentlich hinter dem der übrigen Hilfs-
dienstpflichtigen zurücksteht.

6 ) . In der Heunat.
Annähernd die gleichen Gebührnisse , wie in der Etappe,

mit Ausnahme der Versorgung auf Grund des Maiinschaftsver-
sorgungsgesetzes und der Marschgebührnissc sowie der L >chuldgell-
beihilfen . . . . „

6 . Keförderurrgsmoglichkeitr« bi» z«m Zugführer,
etma Uirefeldmebel entsprechend vorhanden.

7 . Hitssdlenstpflichtrge , die sich wahrend der Ausbildung als
ungeeignet erweisen , werden baldigst entlassen.

Bei Ueberweisung zur Beschäftigung oder Ausbildung tn
der Heimat wird auf Lebensalter . Fanülienverhällnisse , Wohnort
usw . nach Möglichkeit Rücksicht genommen.

Die Meldung der Hilfsdienstpflichtlgeri zieht zunächst nicht
ohne weiters Annahme und Eingliederung in die freiwillige
Krankenpflege nach sich Al » angenommen gllt eine D - r-

1,00 Mk.
0 .80
0.68  „
0 .64 ..
0,61 „
0,75 w
0,62 „
1,25 „
1,35 „
0,70 „
0,90 „
0,95
0,71 „
1,72 „
0,62 „
1,30 „

Kteinhand
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für die >|i ’J

1.25 W
1,00
0,88
0,82
0,78
0,95
0,80
1,55
1,65
0,90
1,13
1,20
0,90
2.00
0,80
1,60

Karotten:
extra kleine
kleine
junge
geschnittene

Weißkohl
Rotkohl und Wirsingkohl
Braunkohl
Rosenkohl
Blumenkohl
Kohlrabi
Kohlrabi ganze Köpfe
Sellerie
Spinat
Steinpilze
Steckrüben
Pfifferlinge

Diese Preise sind Höchstpreise.
Fabrikanten und Händler , die in der Lage sind , bei eti

angemessenen Gewinn zu geringeren als den hier angegei
Preisen ihre Ware, : zu verkaufen , sind hierzu verpflichtet.

Mege« der größere« «nd Kleinere« Pack
gelten folgende Kestimmnnge« :

!>. Grx- «ger-Höchstpreife:
Bei den Waren , für die der Erzeugerhochstpreis nicht

75 Pfg . beträgt , kostet ,
die ' |, Dose die Hälfte der ' fi Dose zuzüglich 7 P!
die 1*M1 Dose das Einei,ihalbfache der ' j> Dose

ger 1 Psg -, , _ .
die 3ji Dose das Doppelte der st, Dose weniger 3
die 2HM Dose das Zweieinhalbfache der hi Dose

niger 5 Pfg.
Bei den Waren , bei denen der Erzeugerhochstpreis

als 75 Psg . beträgt , kostet „
die hr Dose die Halste der hi Dose zuzüglich 7 M
die l ' |«|l Dose das Eineii,halbfache der hl Dose we»

2 Pfg -,
die hi Dose das Doppelte der Dose weniger 5
die 2 ll*]l Dose das Zweieinhalbfache der hl Dose

niger 8 Pfg.
b. Kleinhandel» Höchstpreise:

Auf die größeren und kleineren Packungen dürfen fW
festen Zuschläge gemacht werden : ^ t .. . ..

Bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einscht. 0.50 Mk. bettagt 0,12

lern

. cheint
lagen
Pfg-

als

0,60
0.70  .
2.80  „
0,90  „
1,00 „
1,35 ..
1,70 ..
2,10 ..
2,50
3,00  „

Bei " den Dosen über 3 Mk . darf ein fester
nicht mehr als 55 Pfg . genommen werden.

Die Gewerbetreibenden , die Gemüsekonserven lind üatzs
im Kleinhandel vertreiben , sind verpflichtet , in ihren Ge,
räumen die Preise der Geinüsekonserven zum Aushang zu
gen . Vordrucke hierfür können von uns bezogen werden

Sraunfchweig , den 9 April 1917.
Grmüsekonferven -KrirgsgeseNschaft mit brfchr

^ ~ gez : Dr . Kanter.

0,15
.. 0,17
.. 0,20
.. 0,2

0,25.. 0,28
0,35
0,40
0,45

: o,50
Zuschlag

Bekanntmachung.
Die Geschäfts zirnmer des Landratsamts , der-

ausfchust und Steuerverwalt «»« und die Kreisky
»alkaffe find für di- Bevölkern«« von 8 Uhr vH
tagS bis l2 Uhr mittags geöffnet. Nachmittag-
die vefchäftsztnimer für die Bevölkerung gefchlon

Die KretSkommunalkaffe ist am Donnerst«-
Woche de« ganzen Tag geschloffen.

Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachuvtz
Mefterlmrg, den 20. Februar 1917._ Der | ib

Die neuen

BezugsscheineA‘ und
sind zu haben in der KreiSbatt 'Drucker
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